
EVANGELISCHES MEDIENHAUS GMBH

Allgemeine Geschäftsbedingungen für die
Leihe und Miete von AV-Medien bei der 
Ev� ngelischen Medienzentr� le

Die Evang. Landeskirche stellt im Rahmen
des kirchlichen Auftrages durch die Medien-
zentrale den Kirchengemeinden, Gemeinde-
und Jugendgruppen, Lehrerinnen und Leh-
rern für Religionsunterricht sowie sonstigen
Interessenten audiovisuelle Arbeitsmittel (Fil-
me, andere Bild- und Tonträger, Bücher und
sonstige AV-Medien) zur Verfügung. Für die
Ausleihe (bzw. bei Spielfilmen Vermietung)
gelten die folgenden

Bedingungen

I. Begrenzung der Benützung, Entleiher-
kreis

1. AV-Medien werden zur nichtgewerblichen
Verwendung im Bereich der Evang. Landes-
kirche in Württemberg zur Verfügung gestellt.

2. Für die Überlassung von Spielfilmen wird
eine Mietgebühr erhoben. Im übrigen ist der
Verleih kostenlos.
3. Die Überlassung von AV-Medien in den
Bereich anderer Landeskirchen ist nur aus-
nahmsweise nach besonderer Vereinbarung
möglich.
4. Die Besteller(innen) und Benutzer(innen)
sind verpflichtet, der Evang. Medienzentrale
über die Art der Verwendung Auskunft zu ge-
ben.

II. Bestellung
1. Bestellungen sollten möglichst frühzeitig
mit voller Anschrift, Kundennummer, Titel der
gewünschten Arbeitsmittel, Bestellnummern,
Entleihzeit (von ... bis ...) schriftlich, persön-
lich oder telefonisch während der Öffnungs-
zeiten:
Montag, 9-16.30 � hr
Dienstag, 9-16.30 � hr
Mittwoch, 9-12.30 � hr
Donnerstag, 9-16.30 � hr
Freitag, 9-12.30 � hr
an die Evang. Medienhaus GmbH
- Medienzentrale - Augustenstraße 124, 
70197 Stuttgart, gerichtet werden.
Telefon (07 11) 2 22 76-67 bis -70 ;
Fax (07 11) 2 22 76-71 oder -65 ;
e-mail: emz.EMH@elk-wue.de
2. Schriftliche Terminbestätigung erfolgt nur
bei schriftlicher Bestellung.

III. Gebühren, Miet- und Verleihzeit, 
Bez� hlung, Rücktritts- und 
Terminänderungsbedingungen
1. Für die Überlassung von langen Spielfil-
men sind folgende Mietgebühren zu entrich-
ten:
Überlassung für:

16mm: Video DVD
1-2Tage 10.- € - -

3-4 Tage 20.- € 12.- € 12.- €
5-7 Tage 30.- € 18.- € 18.- €
Bei Mitnahme auf Freizeiten bis zu 14 Tagen
wird die Mietgebühr für eine Woche (30.- €
bzw. 18.-  €) in Rechnung gestellt.

2. Über die Mietgebühr wird eine Rechnung
erstellt, die der Filmsendung beigelegt wird.
Sie ist unverzüglich auf eines der angegebe-
nen Konten der Evang. Medienhaus GmbH
zu überweisen. Die Mietgebühr ist auch dann
fällig, wenn der Film versandt, aber nicht ein-
gesetzt wurde. Bei Nichtabholung von be-
stellten Spielfilmen ist eine Verwaltungskos-

tenpauschale in Höhe von 3.- € je Film zu ent-
richten. Das gleiche gilt bei einer Abbestel-
lung, die nicht mindestens drei Tage vor dem
Abhol- oder Versandtag eingeht.
3. Absagen und Terminänderungen müssen
spätestens drei Tage vor dem Abhol- oder
Versandtag der Evang. Medienzentrale mit-
geteilt werden (vgl. Ziff. 2).
4. Eine Verlängerung der Ausleih- bzw. Miet-
zeit setzt das Einverständnis der Evang. Me-
dienzentrale voraus. Bei eigenmächtiger
Verlängerung der bestätigten Ausleih- bzw.
Mietzeit wird je Spielfilm (16mm) die Mietge-
bühr in Höhe von 10.- € für jeden weiteren
Tag berechnet. Für alle anderen Medien wird
eine Säumnisgebühr von 3.- € pro Medium
und Tag berechnet.
5. Weitere Folgen, insbesondere die Liefer-
verweigerung für die Zukunft, bleiben vorbe-
halten.

IV. Gef� hrtr� gung und Lieferung
1. Besteller(in) und der Benutzer(in) tragen
die Gefahr bei Verlust bzw. Beschädigung der
AV-Medien vom Zeitraum der Absendung
bzw. Abholung bis zum Wiedereintreffen bei
der Evang. Medienzentrale. Der Abschluß ei-
ner Filmpositiv-Versicherung bei der Ausleihe
von 16mm-Filmen wird empfohlen.
2. Der Versand erfolgt außerhalb Stuttgarts
per Post als Paket oder Päckchen, frei. Im
Falle einer Annahmeverweigerung ist die E-
vang. Medienzentrale berechtigt, die ihr ent-
standenen Kosten in Rechnung zu stellen.
Die Bestimmungen in Abschnitt III bleiben da-
von unberührt.
3. Die Sendung wird rechtzeitig aufgegeben,
jedoch kann die Evang. Medienzentrale keine
Haftung für deren rechtzeitiges Eintreffen ü-
bernehmen. Bei nicht termingerechtem Ein-
treffen der Sendung bleibt der/die Bestel-
ler(in) verpflichtet, diese anzunehmen und
gemäß Versandanweisung auf eigene Kosten
und ohne Nachnahmebelastung der Evang.
Medienzentrale zurückzusenden.

4. Für die Evang. Medienzentrale besteht in
keinem Fall eine Verpflichtung für den
Abschluß eines Miet- bzw. Leihvertrages. Sie
überläßt AV-Medien u.a. nur, wenn keine
Zweifel am Vorhandensein der technischen
oder personellen Voraussetzungen zur ord-
nungsgemäßen Behandlung der AV-Medien
bestehen.
5. Die Filmlieferung kann vom Nachweis einer
bestehenden Filmpositiv-Versicherung ab-
hängig gemacht werden.

V. Rückg� be überl� ssener Medien
1. Der/Die Besteller(in) ist verpflichtet, die ü-
berlassenen Medien am vereinbarten Rück-
sendetag in der � riginalverpackung bei der
Post aufzugeben. Ist persönliche Rückgabe
vereinbart, ist diese unbedingt einzuhalten.
Der/Die Besteller(in) trägt die Kosten für die
Rücksendung der AV-Medien (Rücksendung
per Post als Paket oder Päckchen, frei).
2. Bei der Rücksendung muß der Lieferschein
mit den AV-Medien im Versandkarton zurück-
gegeben werden.
3. Der/Die Besteller(in) ist nicht berechtigt, ir-
gendein Zurückbehaltungsrecht an gelieferten
AV-Medien auszuüben.

VI. Technische Vor� ussetzungen bei Film-
vorführungen, Kopienschäden
1. Die Kopien werden vor Versand elektro-
nisch geprüft und gereinigt und gelangen nur

in vorführbereitem Zustand zum Versand.
Sollte der/die Entleiher(in) dennoch Schäden
feststellen, so ist vor der Vorführung die Ge-
nehmigung zur Vorführung bei der Evang.
Medienzentrale einzuholen.
2. Der/Die Entleiher(in) ist verpflichtet, Filme
nur auf neuzeitlichen, leistungsfähigen, sorg-
fältig und fachmännisch gewarteten 16-mm-
Tonfilm-Projektoren vorzuführen.
3. Die Vorführung darf nur geübten und zu-
verlässigen Vorführern übertragen werden.
4. Die Evang. Medienzentrale erwartet pflegli-
che Behandlung der Filmkopien.
5. Beschädigungen, die während der Vorfüh-
rung entstanden sind, sind der Evang. Me-
dienzentrale unverzüglich, spätestens bei
Rücksendung der AV-Medien, anzuzeigen.
Der/Die Entleiher(in) trägt die Kosten der Be-
schädigung, gleichgültig, ob diese schuldhaft
oder unverschuldet herbeigeführt wurden.
6. Das Zusammenkleben von Filmteilen ist
nicht gestattet.
7. Dem/Der Entleiher(in) ist nicht gestattet,
bei ihm entstandene Beschädigungen selbst
zu beseitigen. Die Verwendung unzulängli-
cher Hilfsmittel (Klebstoff, Heftpflaster, Heft-
klammern u.a.) ist untersagt.
8. Abgerissene Filmstücke müssen der Rück-
sendung beigelegt werden.
9. Änderungen an AV-Medien sind nicht zu-
lässig.
10. Nicht zurückgesandte, verwechselte oder
beschädigte Dosen, Spulen oder Versand-
kartons werden zum Wiederbeschaffungs-
preis in Rechnung gestellt.

VII. Urheberrechte
1. Alle Rechte an gelieferten Arbeitsmitteln
verbleiben bei der Evang. Medienzentrale.
Das Aufführungsrecht gilt nur für den jeweili-
gen Entleiher / die jeweilige Entleiherin und
darf an Dritte nicht ohne Genehmigung über-
tragen werden. Insbesondere das Überspie-
len und Kopieren von AV-Medien ist nicht er-
laubt.
2. Sollten für die Verwendung von AV-Medien
� rheberrechtsvergütungen anfallen, so sind
diese vom Besteller / der Bestellerin zu tra-
gen.
3. Öffentliche, theatermäßige Werbung ist un-
zulässig.

VIII. Zusätzliche Vereinb� rungen
1. Nachträgliche Vereinbarungen bedürfen zu
ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Bestäti-
gung.

2. Die Nichtbegleichung einer fälligen Zahlung
berechtigt die Evang. Medienzentrale nach
Fristsetzung zum Rücktritt vom Vertrag hin-
sichtlich etwaiger weiterer Bestellungen, un-
beschadet weitergehender Ersatzansprüche.
Die Evang. Medienzentrale ist berechtigt,
Verzugszinsen in Höhe von 6 v.H. zu berech-
nen. Gegenüber den Forderungen der Evang.
Medienhaus GmbH aus der Überlassung von
AV-Medien bzw. eventuellen Schadenser-
satzansprüchen, ist die Aufrechnung unzuläs-
sig.

IX. Erfüllungsort, Teilnichtigkeit
1. Erfüllungsort für beide Vertragspartner ist
Stuttgart.
2. Sollte eine Bestimmung in diesen Ge-
schäftsbedingungen oder eine Bestimmung 
im Rahmen sonstiger Vereinbarungen un-
wirksam sein oder werden, so wird hiervon
die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmun-
gen oder Vereinbarungen nicht berührt.
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